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VON MONAT ZU MONAT

Die künftige Sicherheitspolitik der Schweiz

Nach mehrjährigen, sehr gründlichen Vorarbeiten — der letzte Entwurf erreichte die Nummer 8

—• hat der Bundesrat am 27. Juni 1973 der Bundesversammlung seinen die J/iAer-
èe/7rpo/z7z£ der MMzWz, das heisst seine «Konzeption der Gesamtverteidigung» vorgelegt. Dieser

Veröffentlichung gingen verschiedene offizielle Ankündigungen voran. Eine zielgerichtete Vor-
arbeit lag in den Untersuchungen der Studienkommission für strategische Fragen (Kommission
Schmid), die in einem breit angelegten und wissenschaftlich fundierten Bericht über «Grzzzzd/agezz

«'«er KozzzepKo« der WLzoe/z» die grossen strategischen Probleme unseres Landes

analysiert hat. Der Auftrag an die Kommission Schmid ist bereits im Jahre 1967 erteilt worden;
die Kommission hat erstmals im Jahre 1969 Bericht erstattet. — Mit seinem Bericht vom 13. März
1972 an die Bundesversammlung über die Richtlinien für die Regierungspolitik in der Legislatur-
période 1971 - 1975 hat der Bundesrat zudem erklärt, dass es notwendig sei, Die Selbstbehaup-

tungsprobleme, die sich heute unserem Land stellen, in einer umfassenden Gesamtschau darzu-

stellen. Während die Armee, der Zivilschutz, die wirtschaftliche Landesverteidigung und andere

Teilgebiete der Gesamtverteidigung bereits ihre feststehenden Konzeptionen besitzen, hat bisher
eine übergeordnete Gesamtkonzeption der umfassenden schweizerischen Landesverteidigung ge-
fehlt. Diese Lücke ist nun mit dem Bericht des Bundesrates ausgefüllt worden.

Im militärischen Bereich sowie für den Zivilschutz sind in den letzten Jahren folgende Regelungen
getroffen worden, die für die verschiedenen Anwendungsstufen die /ezVezzde« Pn'zzzz'pz'ezz ««zrtAra-
(Wz;

- auf der mW/WM/z hat das Reglement «Trappenführung» vom Jahre 1969 die Führung des

Gefechts der verbundenen Waffen bis zur Stufe der Division umschrieben;

- im operate« Berez'cA enthalten die «Weisungen für die operative Führung» vom Jahre 1966

die Einsatzdoktrin unserer Armee; die Weisungen bauen auf der Truppenordnung 61 auf;

- die /»z7zV7rpo/LAc7e/Z Gra»dLzge« der schweizerischen Landesverteidigung sind niedergelegt in
der vom Bundesrat ausgearbeiteten und von den eidgenössischen Räten gutgeheissenen «Ko«-
zep/z'ozz der «zz'/zVäracBe« Lzwzdejwrto'dzgzzzzg» vom Jahre 1966;

- für den ZzW/rc/azz/z ist massgebend der Bericht des Bundesrates vom 11. August 1971 über die
Konzeption 1971 des Zivilschutzes.

Während die beiden ersten Dokumente reine Reglemente sind, die vor allem die Truppe interes-
siercn handelt es sich bei der Militärkonzeption von 1966 und der Zivilschutzkonzeption von 1971

um Berichte von ausgesprochen politischem Gewicht, die von der Zustimmung der eidgenössischen
Räte getragen sind. Neben den verschiedenen «Konzeptionen:« liefen Massnahmen gesetzgeberischer
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